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5. ermutigt die internationale Gemeinschaft, die Millen-
niums-Entwicklungsziele zu erreichen und bei der Überprü-
fung der dabei erzielten Fortschritte im Jahr 2006 auf den Bei-
trag zu verweisen, den die Abrüstung zu ihrer Erreichung lei-
sten könnte, sowie größere Anstrengungen zu unternehmen,
um die Aktivitäten auf dem Gebiet der Abrüstung, der huma-
nitären Hilfe und der Entwicklung zu integrieren;

6. ermutigt die zuständigen regionalen und subregiona-
len Organisationen und Institutionen, die nichtstaatlichen Or-
ganisationen und die Forschungsinstitutionen, Fragen betref-
fend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick-
lung in ihre Programme aufzunehmen und dabei den Bericht
der Gruppe von Regierungssachverständigen zu berücksichti-
gen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt "Zusammenhang zwischen
Abrüstung und Entwicklung" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/62

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 158 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 11 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)90:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgi-
en, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasi-
lien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
maika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Lesotho,
Lettland, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln,

Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St.
Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Iran (Islamische Republik).
Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Indien, Indonesien, Kuba, Libanon, Malay-

sia, Mauritius, Mexiko, Pakistan, Syrische Arabische Republik.

60/62. Haager Verhaltenskodex gegen die Verbreitung
ballistischer Flugkörper

Die Generalversammlung,

besorgt über die zunehmenden regionalen und globalen Si-
cherheitsprobleme, die unter anderem durch die kontinuierli-
che Verbreitung ballistischer Flugkörper verursacht werden,
die Massenvernichtungswaffen zum Einsatz bringen können,

eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Natio-
nen und ihrer Rolle und Verantwortung auf dem Gebiet des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang
mit der Charta der Vereinten Nationen,

betonend, welchen bedeutsamen Beitrag regionale und in-
ternationale Anstrengungen zur Verhütung und umfassenden
Eindämmung der Verbreitung ballistischer Flugkörpersyste-
me, die Massenvernichtungswaffen zum Einsatz bringen kön-
nen, zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit lei-
sten,

unter Begrüßung der Verabschiedung des Haager Verhal-
tenskodexes gegen die Verbreitung ballistischer Flugkörper
am 25. November 2002 in Den Haag91 und in der Überzeu-
gung, dass der Verhaltenskodex dazu beitragen wird, die
Transparenz und das Vertrauen zwischen den Staaten zu erhö-
hen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/91 vom 3. Dezember
2004 mit dem Titel "Haager Verhaltenskodex gegen die Pro-
liferation ballistischer Raketen",

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu der Erklärung über
internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nut-
zung des Weltraums zum Vorteil und im Interesse aller Staa-
ten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Entwicklungsländer, die in der Anlage ihrer Resolution 51/122
vom 13. Dezember 1996 enthalten ist,

anerkennend, dass Staaten nicht davon ausgeschlossen
werden sollen, die Vorteile des Weltraums für friedliche
Zwecke zu nutzen, dass sie aber dabei sowie bei der diesbe-
züglichen Zusammenarbeit nicht zur Verbreitung ballistischer

90 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Irak, Irland, Island, Italien, Japan, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mala-
wi, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Si-
erra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Timor-Leste, Tri-
nidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zen-
tralafrikanische Republik und Zypern. 91 A/57/724, Anlage.
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Flugkörper, die Massenvernichtungswaffen zum Einsatz brin-
gen können, beitragen dürfen,

eingedenk der Notwendigkeit, die Verbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen und ihren Trägermitteln zu bekämp-
fen,

1. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass ein-
hundertdreiundzwanzig Staaten den Haager Verhaltenskodex
gegen die Verbreitung ballistischer Flugkörper91 als einen kon-
kreten Schritt gegen die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen und ihren Trägermitteln bereits unterzeichnet ha-
ben;

2. bittet alle Staaten, die den Verhaltenskodex noch
nicht unterzeichnet haben, dies zu tun;

3. befürwortet die Sondierung weiterer Mittel und We-
ge zur wirksamen Bewältigung des Problems der Verbreitung
ballistischer Flugkörper, die Massenvernichtungswaffen zum
Einsatz bringen können;

4. beschließt, den Punkt "Haager Verhaltenskodex ge-
gen die Verbreitung ballistischer Flugkörper" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/63

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)92.

60/63. Regionale Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. De-
zember 1990, 46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/52 J vom
9. Dezember 1992, 48/75 I vom 16. Dezember 1993, 49/75 N
vom 15. Dezember 1994, 50/70 K vom 12. Dezember 1995,
51/45 K vom 10. Dezember 1996, 52/38 P vom 9. Dezember
1997, 53/77 O vom 4. Dezember 1998, 54/54 N vom 1. De-
zember 1999, 55/33 O vom 20. November 2000, 56/24 H vom
29. November 2001, 57/76 vom 22. November 2002, 58/38
vom 8. Dezember 2003 und 59/89 vom 3. Dezember 2004
über regionale Abrüstung,

die Auffassung vertretend, dass die Bemühungen der inter-
nationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des Ideals
der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet sind von
der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach wahrem
Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der Kriegsge-
fahr und der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger und sonsti-
ger Ressourcen für friedliche Zwecke,

in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staa-
ten, bei der Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen die
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und
Grundsätze zu achten,

im Hinblick darauf, dass auf der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fortschritte
auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung
verabschiedet wurden93,

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen
für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltwei-
ten Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf ihrer
Arbeitstagung 1993 verabschiedet wurden94,

begrüßend, dass sich in den letzten Jahren dank der Ver-
handlungen zwischen den beiden Supermächten Aussichten
auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung eröffnet
haben,

Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten Vorschlä-
gen zur Abrüstung auf regionaler und subregionaler Ebene,

in Anbetracht der Bedeutung vertrauensbildender Maß-
nahmen für den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und
internationaler Ebene,

überzeugt, dass Anstrengungen der Länder zur Förderung
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der beson-
deren Gegebenheiten der jeweiligen Region und im Einklang
mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit auf dem
niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit aller Staaten stärken
und so durch die Verminderung des Risikos regionaler Kon-
flikte zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit bei-
tragen würden,

1. betont, dass nachhaltige Anstrengungen im Rahmen
der Abrüstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der
gesamten Bandbreite der Abrüstungsfragen zu erzielen;

2. erklärt, dass weltweite und regionale Abrüstungsan-
sätze einander ergänzen und daher im Hinblick auf die Förde-
rung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und inter-
nationaler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten;

3. fordert die Staaten auf, wo immer möglich, Überein-
künfte über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, über Abrü-
stung und über vertrauensbildende Maßnahmen auf regionaler
und subregionaler Ebene zu schließen;

4. begrüßt die von einigen Ländern auf regionaler und
subregionaler Ebene ergriffenen Initiativen zu Gunsten der
Abrüstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Si-
cherheit;

5. unterstützt und befürwortet die Anstrengungen, die
zur Förderung vertrauensbildender Maßnahmen auf regionaler
und subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale
Spannungen abzubauen und Maßnahmen zur Abrüstung und
zur Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und sub-
regionaler Ebene zu fördern;

92 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Ecuador, Indonesien,
Jordanien, Nepal, Pakistan, Peru, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Sudan und
Türkei.

93 Resolution S-10/2.
94 Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Sup-
plement No. 42 (A/48/42), Anhang II.
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